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Einleitung 
Die Verwendung von mechanischen 
oder medikamentösen Beschrän
kungen bei älteren Menschen ist ei
ne gängige Praxis in Pflegeheimen 
(Hammers und Huinzing 2005, Gul
pers et al. 201 0). 
Prädiktaren für den Einsatz von me
chanischen Beschränkungen sind 
Mobilitätseinschränkungen, vermin
derter kognitiver Status, hohe Abhän
gigkeit der älteren Patienten und die 
Gefahr von Stürzen (Hammers und 
Huinzing 2005). Es ist offensichtlich, 
dass körperliche Einschränkungen in 
den meisten Fällen als Sicherheits
maßnahmen verwendet werden; der 
Hauptgrund ist die Vermeidung von 
Stürzen. 
Rezente wissenschaftliche Literatur 
zeigt nicht nur die Unwirksamkeit die
ser Maßnahmen, sondern stuft vie
le dieser Maßnahmen als gefährlich 
ein. Die Gefährlichkeit von Bettgittern/ 
Seitenteilen wurde in mehreren Si
cherheitswarnungen von der zustän
digen US-amerikanischen Behörde 
FDA veröffentlicht (FDA 201 0). So 
wird von 480 Todesopfern durch Sei
tenelemente (Zeitraum 1985-2009) 
berichtet. Auch in Deutschland wer
den immer wieder Meldungen über 
Todesfälle im Zusammenhang mit 
Bettgiltern/Seitenteilen veröffentlicht. 
Berzlanovich et al. (2012) berichten 
in ihrer an der Münchner Pathologie 
durchgeführten retrospektiven Unter
suchung (27.353 Obduktionen) von 
22 Todesfällen durch Gurtfixierungen. 
Zusätzlich zu diesen direkten To
desfällen haben fixierte Patientinnen 
ein erhöhtes Risiko für medizinische 
Komplikationen, z.B. nosokomiale 
Infektionen, Dekubitus, Kontraktu
ren (Robbins et al. 1987, Evans u. 
Strumpf 1989, Frengley et al. 1989, 
Evans et al. 2002). 
Neben diesen physischen "Neben
wirkungen" ist gerade in der Betreu
ung von kognitiv eingeschränkten 
Personen, welche den Grund dieses 
Handeins kaum bis gar nicht verste
hen können, eine Verstärkung der 

Unruhe- und Angstzustände zu be
obachten. Außerdem führen solche 
Maßnahmen zu weiterer Einschrän
kung von Sinnesreizen und der 
Wahrnehmungsfähigkeit und damit 
zu einer noch größeren Abhängigkeit 
bzw. Pftegebedürftigkeit (Bredthauer 
2005). 
Deshalb sind Interventionen erfor
derlich, um die Nutzung dieser Maß
nahmen zu reduzieren (Gulpers et al. 
201 0). 
International wurden mehrere Versu
che, die Verwendung von mechani
schen Beschränkungen zu reduzie
ren, publiziert. Die meisten Studien 
verwendeten pädagogische Ansätze 
wie zum Beispiel Bildungsinterventio
nen zur Entscheidungsfindung. Aller
dings ist die Erfolgsquote dieser An
sätze bisher widersprüchlich (Huizing 
et al. 2006, Capezuti et al. 2007, Lai 
et al. 2007). 
in Österreich liegt eine 
Freiheitsbeschränkung nach dem 
Heimaufenthaltsgesetz (Heim
AufG) immer dann vor, wenn eine 
Ortsveränderung einer betreuten 
oder gepftegten Person gegen oder 
ohne ihren Willen mit physischen 
Mitteln oder durch deren Androhung 
unterbunden wird (§ 3 HeimAufG). 
Als typische freiheitsbeschränkende 
Maßnahmen werden mechanische, 
elektronische oder medikamentöse 
Maßnahmen genannt. 

Prävalenz 
Daten aus Österreich liegen bis dato 
nur wenige vor. Internationale Studi
en zeigen eine Prävalenz von Fixie
rungen in Pftegeheimen zwischen 9% 
und 64% (Kirkevold, Huizing 2008, 
Feng et al. 2009). Ebenfalls 2009 
erhob Mayer etal im Rahmen einer 
Punktprävalenzerhebung in Deutsch
land die Häufigkeit von freiheitsent
ziehenden Maßnahmen in Alten- und 
Pflegeheimen. Je nach Institution 
wurden Prävalenzen von 4,4% bis 
58,9% erhoben. Im Rahmen einer 
österreichweiten Prävalenzerhebung 
2009 wurde die Prävalenz von frei-

heilsentziehenden Maßnahmen von 
34,6% im Pflegeheim angegeben 
(Lohrmann 2009). Die Ergebnisse 
von Lehrmann wurden wie von Mayer 
et al. (2009) in Deutschland als Punkt
prävalenz erhoben und sind deshalb 
nur bedingt verallgemeinerbar. 
Österreichweite Daten bzgl Ein
schränkungen der persönlichen Frei
heit nach dem Heimaufenthaltsgesetz 
werden unter anderem von Vertre
tungsNetz erhoben. Demnach waren 
zum 31.12.2007 in Alten- und Pflege
heimen 23% der Bewohnerinnen in 
ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt. 

Perspektive des Staates 
"Jede Person hat das Recht auf 
Freiheit und Sicherheit", so schreibt 
es der Artikel 5 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention vor (Eu
ropäische Menschenrechtskonventi
on, 2010). Einschränkungen dieses 
Rechts sind nur in bestimmten, ge
setzlich vorgesehenen Fällen erlaubt. 
Ähnliches regelt das Bundesverfas
sungsgesetz zum Schutz der persön
lichen Freiheit. Einschränkungen des 
Grundrechts auf persönliche Freiheit 
dürfen nur in bestimmten, gesetzlich 
festgelegten Fällen und auf die im 
Gesetz vorgesehene Art und Weise 
erfolgen. Darüber hinaus muss es 
möglich sein, dass in einem Verfah
ren vor Gericht oder einer ähnlichen 
Behörde jede Freiheitsbeschränkung 
auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft 
wird. 
Bis 2005 erfolgten Freiheitsbeschrän
kungen in Einrichtungen der Alten
und Behindertenbetreuung sowie in 
Krankenanstalten (mit Ausnahme der 
Psychiatrie) in einem "rechtsfreien 
Raum". Die Mitarbeiterinnen dieser 
Einrichtungen nahmen Freiheitsbe
schränkungen ohne gesetzliche Legi
timation vor. 
Bereits Anfang 1990 hatte der Ge
setzgeber - im Rahmen der Ent
stehung des Unterbringungsgesetzes 
für die Psychiatrie - festgehalten, 
dass es erforderlich ist, "alle rechtli
chen Möglichkeiten auszuschöpfen, 
die dazu beitragen können, um den 
erwähnten Missständen erftgegenzu
wirken" (Bericht des Justizausschus
ses, 1202 BlgNR 17.GP). 
in den Folgejahren gab es verschie
dene gesetzgeberische Initiativen, je
doch ohne überzeugende Lösungen. 
Im Jahr 1999 erstellte Vertretungs
Netz (damals noch "Verein für 
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Sachwalterschaft und Patientenan
waltschaft") im Auftrag des Bundes
ministers für Justiz einen Bericht über 
die diesbezüglichen Wahrnehmun
gen der Sachwalterinnen und den 
dringend erforderlichen gesetzlichen 
Regelungsbedarf. Im Bericht wurde 
aufgezeigt, dass in Österreichs Hei
men unzählige verschiedenartige frei
heitsbeschränkende Maßnahmen oh
ne gesetzliche Basis vorgenommen 
wurden, dass die Bewohnerinnen be
züglich ihres Rechtes auf persönliche 
Freiheit durch niemanden vertreten 
wurden und dass es keine Möglich
keit einer gerichtlichen Überprüfung 
gab. De facto wären diese vorgenom
menen Freiheitsbeschränkungen alle 
strafbar gewesen. 
Nach vielen Jahren intensiver Ver
handlungen hat das Parlament irn 
Jahr 2004 auf Basis dieses Berichts 
und der VfGH-Entscheidung vom 
28.6.2003, Gz. 208/02 das Heimauf
enthaltsgesetz beschlossen, das rnit 
01.07.2005 in Kraft trat. 

Das HeirnAufG verfolgt folgende zen
trale Ziele: 
• Menschen in Alten-, Pflege- und Be

treuungseinrichtungen sowie Kran
kenanstalten (mit Ausnahme der 
Psychiatrie) bei Eingriffen in ihre 
persönliche Freiheit zu schützen. 

• Die dort rnit Pflege und Betreu
ung befassten Berufsgruppen sollen 
durch klare gesetzliche Vorgaben 
bei der schwierigen Entscheidung 
gegen oder für eine freiheitsbe
schränkende Maßnahme unterstützt 
werden. So wurde nun zum Beispiel 
klar festgelegt, bei welchen Bewoh
nerinnen und in welchen Situati
onen eine freiheitsbeschränkende 
Maßnahme vorgenommen werden 
darf. 

• Im Gesetz ist deutlich verankert, 
dass Freiheitsbeschränkungen im
mer das letzte Mittel der Wahl dar
stellen und alle Alternativen vorher 
ausgeschöpft werden müssen. 

• Es ist geregelt, wer eine Freiheitsbe
schränkung anordnen darf 

• sowie welche Informations- und Do
kumentationspfiichten die Einrich
tungen (das Einrichtungspersonall 
erfüllen müssen. 

• Die Rechte der betroffenen Perso
nen sind im HeimAufG festgeschrie
ben 

• sowie deren gesetzliche Vertretung 
durch die Bewohnervertreterlnnen. 

Perspektive der 
Bewohnerlnnenl 
Patientinnen 
"Meine Sicherheit 
ist Euch wichtig, 
aber Eure Sor
ge fesselt mich" 
(ReduFix-Projekt). 
Diese Aussage 
drückt aus, in wel
cher schwierigen 
Lage sich die Be
wohnerlnnen und 
Patientinnen be
finden. Sie wissen, 
dass sie auf die 
Betreuung durch 
das Pflegeperso
nal angewiesen 
sind, andererseits 
erleben sie auch, 
dass sie selber 
ihre Bedürfnisse 
und Wünsche nur 
schwer ausdrü-
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cken können und 
diese kaum res
pektiert werden. 
Gerade bei Maß
nahmen, die die 
Bewegungsfreiheit 
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einschränken, trifft 
dies in einem hohen Ausmaß zu. 
Zur Verdeutlichung ein Auszug aus 
einem Gespräch zwischen einem Pa
tienten, einem pensionierten Arzt, der 
fixiert worden war, und einer Bewoh
nervertreterin: 
"Ich wurde letzten Montag und dann 
noch einmal am Dienstag festgebun
den. Die Hände und die Füße wurden 
fö<Jert. Es war furchtbar. Wenn ich das 
erlebt hätte, als ich noch nicht in Pen
sion war, ich hätte das alles geändert' 
Es ist mir bewusst, dass ich ver
wirrt war. .. . Ich versuchte, mir die 
Zugänge zu entfernen. Mit dieser 
Maßnahme bin ich in ein schwarzes 
Loch gefallen, das kann sich nie
mand vorstellen. Auch die Seitentei
le waren für mich furchtbar. Diese 
mag ich auch jetzt nicht, damit füh
le ich mich eingesperrt. Ich wollte 
darüberklattern, aber nahm davon 
Abstand, weil ich dachte, dadurch 
könnte ich mich wegen der Höhe 
verletzen und ließ es dann bleiben, 
(Auf die Frage was er gebraucht hätte 
in dieser Situation:) 
Ich hätte gebraucht, dass mich jemand 
tröstet, oft zu mir kommt. Ich konnte 
die Rufanlage nicht erreichen. Es wäre 

gut gewesen, wenn zu mir jemand ge
sagt hätte, warum das jetzt sein muss, 
dass es nicht mehr lange dauert, dass 
jemand bei mir gewesen wäre ... 
Jeder sollte selber solche Beschrän
kungen erleben, bevor er sie selber 
anwendet!" 

Perspektive des Pflegepersonals 
Die oben erwähnte Aussage -
,.Meine Sicherheit ist Euch wich
tig, aber Eure Sorge fesselt mich" 
(ReduFix-Projekt) - drückt zugleich 
das Dilemma der Entscheidungs
personen aus. So wichtig Freiheit 
und Sicherheit für die Patientinnen 
sind, so schwierig sind oft auch 
die Verbindung und das Gleichge
wicht von diesen scheinbaren Kon
troversen in Bezug auf freiheitsbe
schränkende Maßnahmen. Dieser 
Entscheidungsfindungsprozess wird 
in Institutionen der Gesundheitsver
sorgung vom zuständigen Fachper
sonal durchgeführt. Die Pflegenden 
wollten sich mit der Anwendung 
von Fixierungen absichern (Berz
lanovich 2009). Hamers (2005) 
beschreibt ebenso, dass eine Fi
xierung meistens als Sicherheits-



maßnahme angewendet wird. Der 
Hauptgrund ist dabei die Prävention 
von Stürzen. Eingeschränkte Mo
bilität, Verringerung der kognitiven 
Funktion, große Hilfsbedürftigkeit 
der älteren Patientinnen und das 
Sturzrisiko sind Faktoren, die die 
Anwendung von Fixierung voraus
sagen. 
Dabei ist diese Entscheidung in der 
Schnittstelle der handelnden Perso
nen eine ethisch-moralische Subjekt
entscheidung, welche freiheitsbe
schränkenden Maßnahmen zu einem 
bestimmten Zeitpunkt für eine be
stimmte Person zur Wahrung der 
Patientensicherheit gewählt werden 
müssen. Somit befinden sich die Ent
scheidungsträger in einem ethisch
moralischen Dilemma subjektiver 
Kognitionsprozesse zwischen Rah
menbedingungen und eigenen Moral
vorstellungen. 

Ziel 
Es sollen freiheitsbeschränkenden 
Maßnahmen in Österreichischen Al
ten- und Pflegeheimen mittels Präva
lenzdaten zwischen 2007 und 2012 
chronologisch dargestellt werden und 
diese mit der internationalen Litera
tur verglichen werden. Weiters wer
den die aktuellen Daten 2012 aus 
dem Bundesland Salzburg mit den 
bundesweiten Zahlen in Bezug ge
setzt. 

Methode 
Die Fragestellung, welche Verände
rungen sich seit 2007 ergeben haben 
und ob Unterschiede in Bezug auf die 
Prävalenz von freiheitsentziehenden 

Maßnahmen zwischen den einzel
nen Österreichischen Bundesländern 
vorhanden sind, wurde mittels einer 
retrospektiven Querschnittserhebung 
untersucht. Dabei wurden zum einen 
die Gesamtdaten der Jahre 2007 bis 
2012 für die Auswertung bzgl. der 
Jahresvergleiche herangezogen. An
dererseits wurden die Meldungen von 
Österreichischen Alten- und Pfiege
einrichtungen, welche sich im Zustän
digkeitsgebiet von VertretungsNetz 
befanden, mit Stichtag 31.12.2012 
(Punktprävalenzerhebung) ausge
wertet. 

Ergebnisse 
Arten der Beschränkungsmaßnah
men 
Bei der Art der vorgenommenen Be
schränkungen lassen sich deutliche 
Veränderungen binnen nur fünf Jah
ren feststellen. Im Jahr 2007 wie
sen die im Bett vorgenommenen 
Beschränkungen, wie Seitenteile, 
Gurtfixierungen oder Ähnliches, noch 
einen Anteil von 66% aller beschrän
kenden Maßnahmen aus. Im Jahr 
2012 war dieser Anteil bereits auf 
46% gesunken. Im Gegenzug aller
dings stiegen dazu die Freiheitsbe
schränkungen durch Medikation von 
7 % im Jahr 2007 auf 23% im Jahr 
2012. 

Anzahl der aufrechten Beschrän
kungsmaßnahmen 
Betrachtet man die Anzahl der auf
rechten Maßnahmen, die die Bewe
gungsfreiheit einschränken, so zeigt 
sich, dass zum Stichtag 31.12.2007 
österreichweit in Alten- und Pfiege-

einrichtungen 19.934 freiheitsbe
schränkende oder -einschränkende 
Maßnahmen aufrecht waren. Nur fünf 
Jahre später - zum 31.12.2012 -
waren österreichweit in Alten- und 
Pflegeeinrichtungen nur mehr 13.874 
Maßnahmen aufrecht. Dies bedeutet 
einen Rückgang binnen fünf Jahren 
von ca 30 %. 

Prävalenz I bewohnerinnenbezo
gen 
Auch bezüglich der Prävalenz lässt 
sich ein ähnlicher Trend darstellen: 
Zum Stichtag 31.12.2007 waren ös
terreichweit 14.695 Bewohnerinnen 
in Alten- und Pfiegeheimen betroffen. 
Dies bedeutet, dass 23 % aller Be
wohnerlnnen durch mindestens eine 
Maßnahme in ihrer Bewegungsfrei
heit beschränkt waren. Fünf Jahre 
später waren nur mehr 10.097 Be
wohnerlnnen in Alten- und Pftegeein
richtungen betroffen. Die Wirksam
keit des Heimaufenthaltsgesetzes 
und der Bewohnervertretung werden 
deutlich sichtbar: Zum 31.12.2012 
waren nur mehr 15 % aller Bewoh
nerinnen in ihrer Bewegungsfreiheit 
beschränkt! 
So erfreu1'1ch dieser deutliche Rück
gang an Eingriffen in die Bewegungs
freiheit ist, muss diesem ein noch 
differenzierterer Blick folgen. Betrach
tet man die Einrichtungen aus dem 
Bundesland Salzburg, zeigt sich ein 
signifikant anderes Bild: Hier waren 
zum Stichtag 31.12.2012 nur 4 % 
der Bewohnerinnen in Alten- und 
Pftegeeinrichtungen beschränkt. Dies 
bedeutet, dass es in einem noch 
deutlich größeren Ausmaß möglich 

Aufrechte Maßnahmen nach Art der Beschränkung in Alten
und Pflegeheimen (ink!. Tageszemren)!Stichtag 31.12.2007) 

Aufrechte Maßnahmen nach Art der Beschränkung in 
Alten- und Pflegehelmen {inkl. Tageszentren) (Stichtag 

31.12.2012) 
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Gemeldete Maßnahmen (FB und FE) im Verlauf 2007-2012 
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-Alten- und Pflegeeinrichtungen und Tageszentren (APH) 

ist, statt Freiheitsbeschränkungen 
alternative Pfiege- und Betreuungs
maßnahmen einzusetzen. 

Diskussion 
Hofinger et al. (2007) evaluieren 
die Effekte des Heimaufenthalts
gesetztes und kommen zu folgen
den Schlüssen. Das neue Gesetz 
hat flächendeckend zu einer Sen
sibilisierung für das Problem der 
Freiheitsbeschränkung in den Ein
richtungen der Altenpflege und 
-betreuung geführt. Alternative 
Maßnahmen werden jedoch durch 
Gewohnheiten, strukturelle und fi
nanzielle Restriktionen erschwert. 
Dies spiegelt sich auch in den dar
gestellten Prävalenzdaten wider. So 
kommt es über den beobachteten 
Zeitraum zu einer deutlichen Ver
ringerung von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen in Alten- und Pflege
einrichtungen. Trotzdem sind gravie
rende Unterschiede zwischen den 
einzelnen Bundesländern erkenn
bar. Dies scheint mehrere Hinter
gründe- das Thema der Kultur, des 
gelebten Pflege- und Betreuungs
konzepts, der gelebten Multidiszipli
narität zu betreffen. Dies scheint kein 
rein österreichisches Phänomen zu 
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sein. Phillips et al. publizierten schon 
1996, dass große Unterschiede zwi
schen geografischen Regionen bzgl. 
der Handhabung von freiheitsbe
schränkenden Maßnahmen vorkom
men. Auch wurden diese Unterschie
de auf kulturelle Hintergründe und 
nicht auf Personalausstattung oder 
Organisation der Pflege zurückge
führt. 
Auch Feng (2009) konnte eine große, 
unerklärliche Variabilität in der Prä
valenz von freiheitsbeschränkenden 
Maßnahmen in Alten- und Pflegeein
richtungen sowohl zwischen als auch 
innerhalb der an der Studie teilneh
menden Länder feststellen. 

Ausblick 
Die Entscheidungsfindung, freiheits
beschränkende Maßnahmen zu ver
wenden oder zu vermeiden, hat 
wichtige moralische lmplikationen 
und ist keineswegs einfach. Das 
Pflegepersonal hat eine scheinbare 
ethische Gratwanderung zwischen 
der Vermeidung von Verletzungen 
und Aufrechterhaltung der Auto
nomie der älteren Bewohnerinnen 
und Patientinnen zu bestehen. Die 
diesbezüglich vorhandenen wissen
schaftlichen Daten (Mayer 2009, 

Fern 2012, Redufix 2012) zeigen 
jedoch eindeutig, dass Institutionen, 
welche eine geringe Anzahl frei
heitsbeschränkender Maßnahmen 
einsetzen, keineswegs höhere Ver
letzungs- oder Sturzzahlen aufwei
sen. Im Gegenteil, viele Studien 
betonen die potenzielle Gefahr von 
freiheitsbeschränkenden Maßnah
men (Evans 2002, Fern 2012, Re
dufix 2012). 
Die deutliche Tendenz, dass die Zahl 
der Freiheitsbeschränkungen seit 
lnkraffireten des Heimaufenthaltsge
setzes sinkt, belegt, dass es in den 
vergangenen Jahren bereits gelun
gen ist, wesentlich mehr Pflege- und 
Betreuungsmaßnahmen ohne Ein
schränkung der Bewegungsfreiheit 
einzusetzen. 
Die beeindruckenden Zahlen des 
Bundeslandes Salzburg weisen je
doch deutlich darauf hin, dass das 
Potenzial für den Einsatz von alter
nativen Maßnahmen zu Freiheitsbe
schränkungen noch lange nicht aus
geschöpft ist. 
in diesem Sinn erscheint es weiterhin 
notwendig, dass in noch höherem 
Ausmaß als bisher alle beteiligten 
Berufsgruppen und Institutionen mit
einander die bestmögliche Lösung für 
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die in Alten- und Pflegeeinrichtungen 
lebenden Menschen anstreben, oh
ne deren Bewegungsfreiheit einzu
schränken. 
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